
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2002/6/10 98/17/0301
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.2002

Index

L34007 Abgabenordnung Tirol

L74007 Fremdenverkehr Tourismus Tirol

96/02 Sonstige Angelegenheiten des Straßenbaus

Norm

ASFINAGG 1982 Art2 §2 Abs1 idF 1997/I/113;

ASFINAGG 1982 Art2 §4 idF 1997/I/130;

LAO Tir 1984 §27;

TourismusG Tir 1991 §2 Abs1 idF 1996/009;

Rechtssatz

Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft verfügt mit dem von ihr genützten Straßennetz

und den Mauteinhebungsstellen über eine Betriebsstätte im Gebiet derjenigen Tourismusverbände, an die sie die

gegenständlichen Beiträge zu entrichten hat (Hinweis E 20. Dezember 1996, 96/17/0443).
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